
Kanton Zürich
Volkswi rtschaftsd irektion

! Verfügung
vom 1 I' Juni 2020
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Gemeinde Rüti
Ersatztose Aufhebung von Verkehrsbaulinien
an der Dorfstrasse (Route l5),
Grundstücke Kat.-Nr.2636 und Kat.-l{r. 676

Baulinien.
lm Rahmen der Revision der kommunalen Nutzungsplanung im Jahre 2015 sind die
Liegenschaften Kat.-Nr. 2636 und Kat.-Nr. 676 an der Dorfstrasse 66 bzw. 68 von der
Wohnzone WG2 neu der Kernzone K ll a zugeteilt worden.
Die bestehende Verkehrsbaulinie VD Nr. 539112012 tangiert die Gebäude Vers. Nr. 610
und Vers. Nr. 611, wodurch ein lnteressenkonflikt zwischen der langfristigen Erhaltung der
städtebaulichen und bauhistorisch wertvollen Struktur und dem potentiellen

Strassenausbau entsteht.

ln Berufung auf $ 108 Abs. 2 PBG beantragte der Gemeinderat Rüti (mit Beschluss des
Gemeinderates vom 10.März2020) beiderVolkswirtschaftsdirektion die kantonale
Baulinie an der Dorfstrasse 66 und 68 in Rüti ersatzlos aufzuheben.

Die Staatsstrasse gilt in diesem Abschnitt als ausgebaut. Eine Raumsicherung mittels
Baulinien ist nicht notwendig. Der Abstand zwischeñ der Strasse und der Bebauung wird
durch die Kernzonenvorschriften der Gemeinde definiert.

Mit vorliegender Verfügung soll die bestehende Verkehrsbaulinie VD Nr. 539112012im
Bereich der Liegenschaften Kat.-Nrn. 2636 und 676 ersatzlos aufgehoben werden.

Die Volkswirtschaftsd irektion verfügt:

Auf der südwestlichen Seite der Dorfstrasse (Route 15), Abschnitt Pazelle Kat.-Nr. 2636
bis Pazelle Kat.-Nr. 676, wird die Verkehrsbaulinie VD Nr. 532112012 ersatzlos
aufgehoben

Der Gemeinderat von Rütiwird eingeladen,
a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechÞeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglich-

keit gemäss Zitfer lll im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen Publikationsorgan
der Gemeinde Rüti wie folgt bekannt zu machen:

,,Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfügung Nr. vom ................ auf
der südwestlichen Seite der Dorfstrasse (Route 15), Abschnitt Pazelle Kat.-Nr.
2636 bis Pazelle Kat.-Nr. 676, die Verkehrsbaulinie VD Nr. 5321i2012 ersatzlos



Volkswirtschaftsdirektion
2t2

aufgehoben. Der Plan liegt vom bis ................ im .......... ............. zur
Einsichtnahme auf. lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können
betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen lnteressen
berührte Personen, Gemeinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des
öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des
Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erheben, wobei die
Rekursschrift einen Antrag und dessen Begründung enthalten muss";

b) den betroffenen Grundeigentümern überdies unter Beachtung von S 6 PBG durch
eingeschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage,sowie die Rekursmög-
lichkeit hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;
d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten einqeschrieben (Originalplan) der

Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Postfach,
8090 Zürich, zuzustellen;

e) dem Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, die lnserate- und Portospesen
sowie den erforderlichen administrativen Aufwand in Rechnung zu stellen.

lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigen-
tümer oder sonst wie in ihren schutzwürdigen lnteressen berührte Personen, Ge-
meinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen
die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen Antrag und
dessen Begründung enthalten.

Mitteilung an:
Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Original für sich und nach Abschluss der
Planauflage Kopie inkl. Plan zum Versand durch BaS an:
¡ Gemeinderat Rüti, Gemeindeverwaltung, Breitenhofstrasse 30, Postfach 373,

8630 Rüti
. lngesa AG, Guyer-Zeller-Stras se 27,8620 Wetzikon

(Nachführung Önee¡
. Planverwaltung des Kantons Zürich

lm Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion

Markus Traber, Chef Amt für Verkehr
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Legende 

    Rechtskräftige Baulinien 

    Projektierte Baulinien 

    Aufzuhebende Baulinien 

    Projektierte Baulinien, die Gegenstand einer anderen, 
     noch nicht rechtskräftigen Baulinienvorlage sind. 

    Aufzuhebende Baulinien, die Gegenstand einer anderen, 
     noch nicht rechtskräftigen Baulinienvorlage sind. 
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